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Aktualität des Themas

• Die unechte Teilortswahl wird derzeit 

in fast allen Gemeinden diskutiert, die 

dieses Wahlsystem nutzen
• Grund ist ein Urteil des VGH Mannheim aus 

dem Jahr 2022, das die Gemeinderatswahl in 

Tauberbischofsheim für ungültig erklärt hat

• Eine Grundsatzentscheidung muss jetzt 

getroffen werden, da die Ausgestaltung der 

Wahlvorschläge vom Wahlsystem abhängt
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Gliederung

• Was bedeutet unechte Teilortswahl?

• Wie wählt man bei unechter 

Teilortswahl?

• Vor- und Nachteile der unechten 

Teilortswahl

• Entwicklungen in Baden-Württemberg
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Bedeutung

– Aufteilung der Gemeinde in Wohnbezirke 

– die aus räumlich getrennten Ortsteilen bestehen 

müssen, benachbarte Ortsteile können zu einem 

Wohnbezirk zusammengefasst werden

– Gemeinderat wird in einem bestimmten 

Verhältnis mit Vertretern der Wohnbezirke besetzt

– Diese Vertreter müssen zum Zeitpunkt der Wahl in 

„ihrem“ Wohnbezirk wohnen 

– Sichere Vertretung der einzelnen Wohnbezirke mit 

einer bestimmten Vertreteranzahl aus den Ortsteilen 

ist die Folge

» Für den Wohnbezirk Innenstadt sind 28 Sitze im 

Gemeinderat garantiert, für die Wohnbezirke Niederbühl 

und Plittersdorf jeweils 3, für die Wohnbezirke 

Ottersdorf, Rauental und Wintersdorf jeweils 2
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Bedeutung  

– Alle Bürger der Stadt wählen die 

Vertreter aller Wohnbezirke

• Also keine Wahlbezirke wie bei der 

Kreistagswahl

• Somit wählen z.B. auch die  Bürger aus der 

Innenstadt oder Niederbühl die Vertreter für 

Wintersdort, Rauental usw., umgekehrt gilt 

natürlich dasselbe

• Deshalb die Bezeichnung „unechte“ 

Teilortswahl
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Bedeutung  

Wichtig:

– Die Ortschaftsverfassung ist von der 

unechten Teilortswahl zu unterscheiden 

– Würde die unechte Teilortswahl abgeschafft 

werden, hätte das keine Auswirkung auf 

die vorhandenen Ortschaftsräte und die 

Ortsvorsteher
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• Wählen mit unechter Teilortswahl?

– Was gilt es zu beachten?

– Wo gibt es Fehlerquellen?
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Stimmzettel 

2019

(Auswahl)



Was gilt es zu beachten?

Gesamtstimmenzahl
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Was gilt es zu beachten?

Bewerberzahl im Wohnbezirk 

•09.06.2023 •10



Ungültige Stimmen
Zu vielen Bewerbern Stimmen gegeben –

eigenes fiktives Beispiel
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Vorteile des Systems

• Garantierte Vertretung aller 

Wohnbezirke

• Übersichtlicherer Stimmzettel
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Vorteil: 

garantierte Vertretung

• Die einzelnen Wohnbezirke erhalten 

eine „garantierte Repräsentation“
• Die nach der Hauptsatzung bestimmte Zahl 

kommt aus den Wohnbezirken

– Die Innenstadt wird also immer 28 Vertreter im 

Gemeinderat haben, Niederbühl und Plittersdorf je 3, 

Ottersdorf, Rauental und Wintersdorf je 2

» Sofern es ausreichend Kandidaten aus diesen 

Wohnbezirken gibt

» Sofern es nicht zusätzliche Vertreter aufgrund von 

Ausgleichssitzen gibt
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Vorteil: übersichtlicher

Stimmzettel

• Durch die Aufteilung in Wohnbezirke 

wird der Stimmzettel strukturiert
– Dadurch werden die Bewerber aus den einzelnen 

Wohnbezirken auch schnell erkennbar
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Nachteile des Systems

– Grundsätze der Gleichheit und Freiheit 

der Wahl leiden

– Das Wahlsystem ist kompliziert und 

fehleranfällig

– Mögliche Vergrößerung des Rates durch 

Ausgleichssitze

– Kandidatensuche ist schwieriger
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Nachteil: 

„ungleiche“ Wahl

• Wohnbezirke haben unterschiedliches 

Vertretungsgewicht im Gemeinderat
– Bei 40 Gemeinderäten gemäß Hauptsatzung und 

51.475 Einwohnern kommt ein Gemeinderat 

rechnerisch auf ca. 1.287 Einwohner 

(„Schlüsselzahl“), in Rauental kommt ein 

Gemeinderat z.B. aber rechnerisch auf 714 

Einwohner

• Rauental ist derzeit ganz erheblich überrepräsentiert

• Auch die anderen kleinen Teilorte sind überrepräsentiert

– Ottersdorf in geringem Maß, Niederbühl, Plittersdorf und 

Wintersdorf hingegen stark  
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Nachteil: 

„ungleiche“ Wahl

• Starke Über-bzw. Unterrepräsentationen können 

problematisch sein und zur Aufhebung der Wahl 

führen

– eine feste Grenze gibt es nicht, aber bei Abweichungen von 

mehr als 20% zur sog. „Schlüsselzahl“ wird es kritisch

– deshalb musste Tauberbischofsheim die Gemeinderatswahl 

2019 im Februar 2023 wiederholen

– Änderungsbedarf im Hinblick auf die Anzahl der Vertreter 

ist auch in Rastatt vorhanden
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Nachteil: 

„ungleiche“ Wahl

• Es können Kandidaten derselben Partei 

oder Wählervereinigung trotz weniger 

Stimmen einen Sitz erringen

– In Rastatt waren 2019 gleich vier Listen 

davon betroffen

– In einem Fall hatte ein nicht gewählter 

Kandidat fast 2.000 Stimmen mehr als ein 

gewählter Kandidat

– Wählerwille wird dadurch stark verzerrt
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Nachteil: Einschränkung 

der Wahlfreiheit

• Die Wähler haben weniger Wahlfreiheit
– Die Wähler dürfen jeweils nur einer begrenzten Anzahl von 

Kandidaten aus ihren Wohnbezirken Stimmen geben (nur so 

vielen, wie Vertreter zu entsenden sind)

– Es durften 2019 z.B. nur zwei von dreizehn Ottersdorfer 

Kandidaten Stimmen gegeben werden

• Die Ottersdorfer durften also max. 6 ihrer 40 Stimmen „in Ottersdorf 

lassen“

– Ohne unechte Teilortswahl dürfte man weiteren Kandidaten 

des „eigenen“ Ortsteils Stimmen geben

• Die Ottersdorfer also insgesamt 39 ihrer 40 Stimmen

– Ohne unechte Teilortswahl könnte es auch z.B. mehr als nur 

zwei Ottersdorfer, Rauentaler oder Wintersdorfer 

Gemeinderäte oder mehr als nur drei Niederbühler oder 

Plittersdorfer Gemeinderäte geben
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Nachteil: Kompliziertes, 

fehleranfälliges System

• Zahl der ungültigen Stimmzettel ist bei 

unechter Teilortswahl deutlich höher
– Der Anteil der ungültigen Stimmzettel ohne unechte 

Teilortswahl lag in der Vergangenheit im Durchschnitt 

aller Gemeinden in Baden-Württemberg bei 2,5 %, mit 

unechter Teilortswahl bei 4,9 %. 

– In Rastatt waren 2019 ca. 5,3 % aller abgegebenen 

Stimmzettel ungültig 
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Nachteil: Kompliziertes, 

fehleranfälliges System

• Zahl der ungültigen und nicht vergebenen 

Stimmen regelmäßig auch deutlich höher
– Ohne unechte Teilortswahl liegt der Anteil an nicht 

vergebenen und ungültigen Stimmen im Schnitt in 

BaWü bei etwa 11,6 %, mit unechter Teilortswahl ist 

er mehr als doppelt so hoch (23,3 %). 

– In Rastatt lag dieser Anteil mit 25,12 % noch etwas 

höher als der baden-württembergische Durchschnitt
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Nachteil: Kompliziertes, 

fehleranfälliges System

• Gründe für die vielen ungültigen und nicht 

vergebenen Stimmen 
– Häufigster Fall ungültiger Stimmzettel sind zu viel 

vergebene Stimmen, bei unechter Teilortswahl tritt 

dieses Problem verstärkt auf

– Bei unechter Teilortswahl beschränken sich die 

Wähler häufig auf die Bewerber aus dem eigenen 

Wohnbezirk, dadurch gehen viele Stimmen verloren

– Alle Stimmen des Wohnbezirks werden ungültig, wenn 

mehr Bewerber gewählt werden, als für den 

Wohnbezirk Vertreter vorgesehen sind

» Das stärkt indirekt die anderen Wohnbezirke

» Der gesamte Stimmzettel wird ungültig, wenn im 

Übrigen keine Stimmen für Bewerber aus anderen 

Wohnbezirken vergeben wurden 09.06.2023 22



Nachteil: 

Ausgleichssitze

• Gemeinderat kann sich vergrößern

• In fast allen Gemeinden mit unechter 

Teilortswahl gibt es Ausgleichssitze

– In einer Gemeinde in Baden-Württemberg hat sich der 

Gemeinderat sogar um mehr als 50 % vergrößert

• Ist bei vielen Ausgleichssitzen dann auch ein 

Kostenfaktor

• Vertretungsgewicht der Wohnbezirke kann sich 

dadurch stark verschieben, in der Regel zu 

Gunsten der großen Wohnbezirke

• In Rastatt gibt es derzeit sieben Ausgleichssitze

– Das ist eine Vergrößerung des Gemeinderats um fast 
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Nachteil: Erschwerte 

Kandidatensuche

• Kandidaten müssen im Wohnbezirk 

wohnen
• Das erschwert die Kandidatensuche

– Einige Gemeinden in Baden-Württemberg können 

nicht mehr alle ihre Gemeinderatssitze besetzen, weil 

es in einzelnen Wohnbezirken keine oder nicht mehr 

genügend Kandidaten oder Nachrücker gibt

– In Rastatt ist das derzeit noch nicht problematisch

» dennoch konnten nicht alle Listen in allen 

Wohnbezirken genügend Kandidaten finden

– Gute Kandidaten könnten bei nur wenigen 

verfügbaren Plätzen im Wohnbezirk mangels 

Erfolgsaussichten von vornherein auf eine Kandidatur 
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Entwicklungen 

• Unechte Teilortswahl wird in immer 

mehr Gemeinden abgeschafft
• Unechte Teilortswahl fand 1989 in 61 % aller 

baden-württembergischen Gemeinden statt, 

2009 waren es noch 44 %, 2014 noch 40 % 

(438 Gemeinden), 2019 nur noch 35 % (384 

Gemeinden)

– Es ist ein kontinuierlicher Rückgang um ca. 4 - 5 %-

Punkte pro Wahlperiode zu verzeichnen

– D.h. pro Jahr schaffen im Schnitt etwa 10 Gemeinden 

in Baden-Württemberg die unechte Teilortswahl ab, 

derzeit dürften es deutlich mehr sein

– Zuletzt etwa Schwäbisch Gmünd, Mössingen, 

Pfullendorf und auch Freudenstadt
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Entwicklungen 

• Gründe, die in den abschaffenden 

Gemeinden genannt werden

– Nachteile überwiegen die Vorteile

– Gemeinderat berücksichtigt alle Ortsteile bei 

seinen Entscheidungen

– Zusammenwachsen der Ortsteile hat 

stattgefunden, garantierte Vertretung wird 

nicht mehr benötigt

• „alte Zöpfe der Gebietsreform abschneiden“
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Entwicklungen 

• Gründe, die in den nicht 

abschaffenden Gemeinden genannt 

werden

– Vorteil der garantierten Repräsentation ist 

wichtig und wiegt stärker als die Nachteile

– Hat 50 Jahre lang funktioniert, warum sollte 

man dann etwas ändern
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Verfahren bei Änderung 

oder Abschaffung 

• Änderungen oder die Abschaffung der 

unechten Teilortswahl erfolgen durch 

eine Änderung der Hauptsatzung

– Mit der Mehrheit der Stimmen aller 

Mitglieder des Gemeinderats, also mind. 25 

Stimmen wären erforderlich

– Die Ortschaftsräte sind vorher anzuhören

• Sie können Änderungen aber nicht verhindern

– Die Ortschaftsräte und Ortsvorsteher 

bleiben unberührt
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Was passiert, wenn man die 

unechte Teilortswahl 

abschafft?

– Abschaffung kann zu einer Änderung der 

Vertreteranzahl der Wohnbezirke führen
– Grund: die Vertreteranzahl ist nicht mehr durch die 

Hauptsatzung vorgegeben

– In Gemeinden, die abgeschafft haben, haben manche 

Ortsteile Vertreter verloren, viele aber auch dazu 

gewonnen

» Höhere Wahlbeteiligung in kleinen Teilorten führt 

tendenziell zu einer Erhöhung der Vertreteranzahl 

der kleinen Teilorte, für Rastatt ist das ein sehr 

wahrscheinliches Szenario

– Vorhersage ist dennoch kaum möglich, da das 

Ergebnis in erster Linie vom Wahlverhalten und vor 

allem von den Kandidaten abhängt 
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Was passiert, wenn man die 

unechte Teilortswahl 

abschafft?

– Ausgleichssitze gibt es dann keine mehr
– Eine Vergrößerung des Gemeinderats ist nur bei 

unechter Teilortswahl möglich

– Es bleibt ohne unechte Teilortswahl immer bei der 

gesetzlich geregelten Zahl von 40

– Alternativ könnte durch die Hauptsatzung auch auf 32 

Gemeinderäte reduziert werden
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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